
Schwerbehinderung, chronische Erkrankung
Beitrag von „chemikus08“ vom 20. Februar 2024 10:39

Zu unterscheiden ist hier nochmals deutlich zwischen dem Recht auf Stundenreduzierung nach
SGB IX und ggf. den Antrag auf Teildienstfähigkeit. Soweit ich die Fragestellerin verstanden
habe geht es nicht um die Feststellung einer begrenzten Dienstfähigkeit nach
Beamtenstatusgesetz sondern zunächst nur um Teilzeit nach SGB IX. Die Unterscheidung ist
deshalb wichtig, da bei Beamten auf Probe in der Tat ja noch die Lebenszeitverbeamtung im
Raum steht. Daher würde ich das 'Thema Teildienstfähigkeit erst anpacken, wenn die
Lebenszeitverbeamtung durch ist.

Auch wenn der Antrag auf Schwerbehinderung noch nicht durch ist, gilst Du nach
Antragstellung auf schwerbehindert unter Vorbehalt und zwar so lange, bis ein rechtskräftiger
Bescheid vorliegt. Sollte der GdB unter 50 liegen, dann muss Du unbedingt einen Antrag auf
Gleichstellung beim Arbeitsamt stellen. Bitte unbedingt die SbV aufsuchen!!
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